Urteil 8C_552/2008
Sachverhalt:

J. bezog Leistungen der Arbeitslosenversicherung und war demzufolge bei der SUVA gegen die Folgen von Unfällen versichert, als sie nach dem Ausschütteln eines Teppichs Schmerzen in der linken Schulter verspürte. Die SUVA lehnte darauf jegliche Leistungen ab und macht geltend, es läge kein Unfall im Rechtssinne vor und auch keine unfallähnliche Körperschädigung sei gegeben.
Erwägungen:

Obwohl die Versicherte das Ereignis in ihrer Beschwerde mehrfach als Unfall bezeichnet, legt sie vor Bundesgericht nicht dar, inwiefern der Unfallbegriff, namentlich der ungewöhnliche äussere Faktor (als Teilvoraussetzung von Art. 4 ATSG), doch erfüllt sei. Es mangelt somit diesbezüglich an einer genügenden Begründung, so dass darauf nicht weiter einzutreten ist (E. 4).
Auf Grund der ärztlichen Untersuchungen ist unbestritten, dass sich J. beim Ausschütteln des Teppichs keine Fraktur zugezogen hat. Eine unfallähnliche Schädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. g UVV ist somit ebenfalls zu verneinen. Die untersuchenden Ärzte schlossen auf eine Subluxation des Sternoklavikulargelenkes. Wie die SUVA zu Recht ausführte, bedeutet eine Subluxation keine vollständige, vollendete oder vollzogene Luxutation (Verrenkung); deshalb kann die strittige Subluxation des Sternoklavikulargelenkes nach der Rechtsprechung nicht als unfallähnliche Körperschädigung im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. b UVV anerkannt werden (E. 6.1).
